
 

Jahresmeldung zur Inanspruchnahme von Privilegien gemäß § 52 EnFG 
 
 
 
Angaben zur privilegierenden Verbrauchsstelle und zum Letztverbraucher bei direkter Netznutzung durch 
den Letztverbraucher, d.h. es besteht ein aktiver Netznutzungsvertrag zwischen Letztverbraucher und 
Verteilnetzbetreiber. 
 
Für jede zu privilegierende Abnahmestelle ist ein Formular abzugeben. 
 
 
 
Firmenname: 

 
Ansprechpartner: 

 
E-Mail: 

 
Telefon: 

 
Marktlokation: 

 
Anschrift Abnahmestelle: 

 
Straße / Hausnummer: 

 
PLZ / Ort: 

 
 
 
Begünstigungsjahr: ___________ 
 
 
Bei Abweichung vom Kalenderjahr: Zeitraum von _____________ bis_____________ 
 
 
 
Privilegierte Strommenge (kWh)__________________ 
 
 
 
Wurden sämtliche Strommengen mit einer mess- und eichrechtskonformen Messeinrichtung erfasst oder 
abgegrenzt? 
 
 

  Ja 

  Nein 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Ich (Letztverbraucher) beantragt eine Verringerung der Umlageabrechnung gemäß den veröffentlichten 
Gesetzmäßigkeiten des EnFG für o.g. Verbrauchsstelle auf Grund der Erfüllung der 
Privilegierungstatbestände zu (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 
 
 

  § 21 EnFG Stromspeicher; Speicherverluste, bidirektionale Ladepunkte und Speichergase 
 
 

  § 22 EnFG elektrisch angetriebene Wärmepumpen 
 
 

  § 23 EnFG Verstromung von Kuppelgasen 
 
 

  § 25 EnFG Herstellung von Grünem Wasserstoff 
 
 

  § 37 EnFG Schienenbahnen 
 
 

  § 38 EnFG Verkehrsunternehmen mit elektrischen betriebenen Bussen im Linienverkehr 
 
 

  § 39 EnFG Landstromanlagen (> 100.000 kWh/Jahr) 
 
 
 
 
 
 
 
Datum / Unterschrift________________________________________________________ 
 
 
 
 
Bitte senden sie das unterschriebene Formular an netzwirtschaft@bs-netz.de 
 
 
Änderungen im Privilegierungstatbestand müssen unverzüglich mitgeteilt werden. 


